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§ 24 UEbG Ausnahmen von der
Angebotspflicht

 UEbG - Übernahmegesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.08.2023

1. (1)Die Angebotspflicht besteht nicht, wenn die Beteiligung an der Zielgesellschaft im Sinn von §§ 22 bis 22b keinen

beherrschenden Einfluss auf diese vermitteln kann oder wenn der Rechtsträger, der diesen Einfluss bei

wirtschaftlicher Betrachtungsweise letztlich ausüben kann, nicht wechselt. In diesen Fällen kommt auch § 22b

Abs. 2 und 3 nicht zur Anwendung. Der Sachverhalt ist der Übernahmekommission unverzüglich, spätestens aber

innerhalb von 20 Börsetagen ab Erlangen der Beteiligung mitzuteilen.

2. (2)Die Beteiligung an der Zielgesellschaft vermittelt insbesondere dann keinen beherrschenden Einfluss auf diese,

wenn

1. 1.ein anderer Aktionär zusammen mit den mit ihm gemeinsam vorgehenden Rechtsträgern (§ 1 Z 6) über

zumindest gleich viele Stimmrechte an der Zielgesellschaft wie der Bieter verfügt;

2. 2.die Aktien aufgrund der üblichen Anwesenheit der anderen Aktionäre in der Hauptversammlung der

Zielgesellschaft nicht die Mehrheit der Stimmrechte vermitteln;

3. 3.die Ausübung der Stimmrechte aufgrund eines satzungsmäßigen Höchststimmrechts (§ 12 Abs. 2 AktG) auf

höchstens 30 vom Hundert beschränkt ist.

3. (3)Der Rechtsträger, der den beherrschenden Einfluss bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise letztlich ausüben

kann, wechselt insbesondere dann nicht, wenn

1. 1.Aktien auf einen Rechtsträger übertragen werden, an dem der Übertragende eine unmittelbare oder

mittelbare kontrollierende Beteiligung hält; wurden die Aktien bisher von einer Gruppe gemeinsam

vorgehender Rechtsträger gehalten, so gilt dies sinngemäß, wenn die Willensbildung des Rechtsträgers, auf

den die Aktien übertragen werden, nicht von einem anderen Rechtsträger oder einer anderen Gruppe von

Rechtsträgern beherrscht werden kann;

2. 2.Aktien auf einen Rechtsträger übertragen werden, der eine unmittelbare oder mittelbare kontrollierende

Beteiligung am Übertragenden hält; werden die Aktien auf mehrere Rechtsträger übertragen, so gilt dies

sinngemäß, wenn die Willensbildung in der Zielgesellschaft nicht von einem anderen Rechtsträger oder einer

anderen Gruppe gemeinsam vorgehender Rechtsträger beherrscht werden kann;

3. 3.Aktien auf eine Privatstiftung übertragen werden, auf deren Geschäftsführung ausschließlich bisher

kontrollierend Beteiligte einen beherrschenden Einfluss ausüben können;

4. 4.bei Abschluss oder Auflösung eines Stimmbindungsvertrags die Willensbildung in der Zielgesellschaft nicht

von einem anderen Rechtsträger oder einer anderen Gruppe von Rechtsträgern beherrscht werden kann.

In Kraft seit 01.08.2009 bis 31.12.9999
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